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Die Drohung des Untermenjden.

£s treffen auf:

Mannliche Detbrecher : 4.9 Rinder

Die deutfche fomilie: 2.2 anﬁzr

..Die Unfruchtbarmachung soll eine allmihliche Reinigung des
Volkskorpers und die Ausmerzung von krankhaften Erbanla-
gen bewirken.* So hief es in der Begriindung des Sterilisations-
gesetzes, das das Hitlerkabinett am 14. Juli 1933 beschlof.
10 bis 30% des ansonsten so glorifizierten ,,deutschen Volkes*
galten als ,minderwertig" und deshalb als ,,fortpflanzungs-
unwiirdig®. Zwischen einer halben und zwei Millionen Men-
schen waren mittelfristig als Sterilisationskandidaten vorge-
sehen. 1933 einigte man sich auf das Nahziel von 400 000
Sterilisationen, und dieses Ziel wurde bis zum Mai 1945 fast
erreicht. Auferdem wurde eine nur teilweise bekannte Zahl
von Menschen auferhalb des Gesetzes sterilisiert; insgesamt
diirfte sie ebenfalls in die Hunderttausende gehen.

Alle diese Sterilisationen waren Zwangssterilisationen, keine
kam aufgrund des freien Willens der Betroffenen zustande.
Die Betroffenen hatten zwar ein Antragsrecht, aber es hief:
\Antragsberechtigt ist derjenige, der unfruchtbar gemacht
werden soll** — nicht ,,will*". Rund 99% der Sterilisierten wur-
den aufgrund von Antridgen anderer sterilisiert, vor allem staat-
licher Amtsirzte und psychiatrischer Anstalten. Seit 1933 wur-
den Anstaltsbewohner nur noch entlassen, wenn zuvor sterili-
siert bzw. die ,Dringlichkeit* einer Sterilisation gepriift wor-
den war. Dies entsprach einem Grundprinzip der Sterilisations-
politik: Sie zielte nicht etwa auf Schwerkranke, da diese sich

Hkunenuherehe 1.9 Rinber

Gisela Bock

]
=
=
=
=

Eine kriminelle Ehe: 44 Rinder

Die ,,Reinheit der Rasse** und der
,.gesunde Volkskorper waren Kli-
schees nationalsozialistischer Ideo-
logie, Klischees mit scheinbar wis-

haftlichem Geltungsanspruch.
Die Zwangssterilisationen aus ,ras-
senhygienischer Indikation waren
die morderische Konsequenz in der
Sozialpolitik. Die Autorin diéses
Artikels schildert Aspekte der Steri-
lisationspolitik, ihre Konzeption,
den Biologismus und Rassismus, die
Stellung innerhalb der Mordpolitik
der Nationalsozialisten, und die Be-

selten ,,fortpflanzten®, sondern auf ,leichte Fille*. Jemand,
der’aus einer Anstalt entlassen worden war, war in den Augen
der Sterilisationspolitiker nur ,,aufSerlich* geheilt. Sie zielten
auf das ,,Innere®, auf den ,,Genotyp*.

Das Gesetz verordnete auch polizeilichen Zwang. So wurden,
je nach Region und Jahr, 3 bis 30% der Betroffenen von der
Polizei auf den Operationstisch geschafft. Der direkte und in-
direkte Zwang wurde erginzt durch das Verbot der freiwilligen
Sterilisation. Die wichtigste Form von Zwang war jedoch im
§ 1 des Gesetzes niedergelegt, in den Sterilisationsdiagnosen.
Hier wurde diejenige Art von ,Minderwertigkeit®, die zum
Zweck der ,,Aufartung® des ,,Volkskorpers* durch Sterilisa-
tion ,,ausgemerzt* werden sollte, im wesentlichen durch psy-
chiatrische Kategorien beschrieben. 96% der Sterilisierten wur-
den sterilisiert aufgrund von — in der Reihenfolge der Hiufig-
keit — wirklichem oder angeblichem ,,Schwachsinn®, ,,Schizo-
phrenie*, ,Epilepsie”’, ,,manisch-depressivem Irresein‘; die
iibrigen 4% betrafen Menschen mit wirklicher oder angeblicher
,,Blindheit*, ,,Taubheit“, ,korperlicher Mifibildung®, ,Veits-
tanz*, ,,schwerem Alkoholismus®. Die quantitativ und strate-
gisch wichtigste Gruppe waren ,,Schwachsinnige*: Sie stellten
rund zwei Drittel aller Sterilisanden, und unter ihnen waren
rund zwei Drittel Frauen.
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Sterilisationspolitik im Nationalsozialismus | &
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tion ein Mittel und Gegenstand von

wicklungslindern — und neue medi-
zinische und biologische Techniken
erscheinen als Mittel, soziale Proble-
me technisch zu losen. Die histori-
sche Auseinandersetzung kann den
Blick schirfen fiir die Gegenwart
und die Zukunft.

Der ,.gesunde Volkskorper*

In der Rhetorik der Sterilisationspolitiker wurden die medizi-
nischen Begriffe von Heilung und Privention von den individu-
ellen Objekten auf ein gesellschaftliches Objekt der Heilkunst
iibertragen. ,,Sozialhygiene®, , Rassenhygiene® hieflen darum
die einschligigen Wissenschaften. Thr Objekt war ein ,kom-
mendes Geschlecht®. Dieses meinte nicht einfach die Men-
schen der nichsten Generation, sondern eine Fiktion: einen
,Erbstrom* des ,,Volkskorpers®, die ,,Bevolkerung verstan-
den als ,,Gesamterbmasse*. In diesem Sinne ging es um eine
Sozialpolitik, etwa mit den Worten von Fritz Lenz, einem der
Klassiker der Rassenhygiene: , Gerade die eugensiche Indika-
tion ist eine soziale, weil sie das Wohl der Gesellschaft im Auge
hat.* Die Gesellschaft sollte ,,wohlgeboren* sein (so-der Wort-
sinn von ,eugenisch*), und zwar durch Nichtgebdren von Min-
derwertigen. Deshalb mufite die Sterilisation unabhingig vom
Willen der Betroffenen stattfinden, gemdfl dem Schlagwort
,,Gemeinwohl vor Eigenwohl“, das besonders haufig fir die
Sterilisationspolitik herangezogen wurde.

Die Vision der ,,Heilung* der Gesellschaft war nicht blo Ideo-
logie oder organizistische Metapher, sondern sozialpolitisches
Denken mit gravierenden Folgen fiir die individuellen Objekte
der #rztlichen Kunst, denn es stand in diametralem Gegensatz
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zu wirklicher Gesundung der Menschen. Deutlich wird dies an
der Klage iiber die ,Kontraselektion* (Gegenauslese). Die
,Minderwertigen* pflanzen sich ,,hemmungslos* fort, hief’ es,
und ,,iberwuchern® die ,,Wertvollen*. Darum galt die Heilung
von ,,Erb*“-Kranken geradezu als schadlich. Mit den Worten ei-
nes fiihrenden Sterilisationspolitikers, Ernst Riidin: ,,Durch die
Heilung des erbkranken Individuums wird die Erbmasse des
Volkes verschlechtert”, denn ,je grofer die therapeutischen
Erfolge*, desto ,.grofer die Fortpflanzungsgefahr.* Wirkliche
Heilung wurde zu einer ,,Bedrohung des Volkskorpers* erklirt
und die Zwangssterilisation zu seiner ,,Heilung".

Das Sterilisationsgesetz hie8 darum offiziell ,,Erbgesundheits-
gesetz*, und man dringte auf Einhaltung dieser Sprachrege-
lung (das ,,Volk* akzeptierte sie damals nicht, erst heute ist sie
gang und gibe). Deshalb auch verstanden sich die meisten Ras-
sehygieniker als ,,sozialistisch und simtliche als ,,fortschritt-
lich*. Deshalb findet sich bei Sterilisationspolitikern in der
Regel — und in der Offentlichkeit — kein Unrechtsbewuftsein.
Die Sterilisationspolitik war Teil einer umfassenderen Vision
von einem ,,therapeutischen Staat*, der Abweichungen von so-
zialkulturellen Normen durch Diskriminierung der Abweichen-
den zu kurieren suchte, genauer: der ein ,Recht, anders zu
sein*, nicht kannte.
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Wissenschaftlicher Rassismus

Das Recht, ,,anders* zu sein, wurde nicht nur den im Gesetz
genannten Gruppen, sondern auch anderen Minderheiten — im
Sinne von ,,Minderwertigkeit* — verweigert, z.B. ethnischen
Minderheiten, Homosexuellen, Prostituierten. Das Ziel des
,.therapeutischen Staates war die ,,(rassische) Aufartung.
Rassismus bedeutet nicht nur Diskriminierung ,,fremder* Vol-
ker, sondern auch die ,,Aufartung* des ,.eigenen‘* Volkes, an-
gestrebt durch die Diskriminierung der ,,Minderwertigen** der
eigenen ethnischen Gruppe. Die gelobte ,,Rasse*, das ,,Herren-
volk** war nicht gegeben, sondern sollte produziert werden. Als
Geburtenpolitik war Sterilisationspolitik eine Form des moder-
nen Rassismus; so stellte Ernst Riidin 1935 einen neuen , kate-
gorischen Imperativ* auf: ,,Zeuge fiir dein Volk solche Nach-
kommen, daf3 sie der ganzen Menschheit zum Vorbilde dienen
konnen.

Unterfdyeibe:

Kinberreiche Familie (aud) Bollfamilie).

Grbtihtig, artrein, georbnet, 4 ober mehr Kinber.
Kinber ein Reichtum.

Grofifamilie.

Grbbelaftet ober mifdiraffig ober afosial, ungeordnet,
Irinferfamilie, fein georbnetes Familienleben. Kinber
cine Belaftung. Familie ift nur grof, aber uner=
win{dt.

Aufierdem Kleinfamilie, weniger ald 4 Kinder,
cine Verftimmelung.

Rassenanthropologie und Rassenhygiene, bzw. anthropologi-
scher und hygienischer Rassismus iiberschnitten sich und sind
teilweise identisch. Beide nahmen die Form von wissenschaftli-
chem Rassismus an. Der gemeinsame Nenner aller Formen des
nationalsozialistischen Rassismus war die Definition und Be-
handlung von Menschen, genauer von Menschengruppen (,,Ty-
pen*‘), nach einem von Menschen definierten unterschiedlichen
,Wert*. Dieser ,,Wert** wurde begriindet in sozialen Beziehun-
gen zwischen Menschen, die zu ,Biologie™ umdefiniert wur-
den: ,,Erbe*, ,,Abstammung®, ,,Fortpflanzung®.

Diese Ubersetzung bestimmter sozialer Fragen in ,,Biologie*,
also in Kategorien, die von den Naturwissenschaften geborgt
waren und deren induktive, empirische, eindeutige Logik (zu
Unrecht) beanspruchten, wurde seit der Jahrhundertwende
populir. Man reduzierte die dltere ,,sociale Frage* auf die Fra-
ge der mannlichen Lohnarbeiterschaft und schlofs vom ,,Sozia-
len** die sozialen Fragen der ,Irren* und ,,Dummen®, der eth-
nischen Gruppen, der Geschlechter und ihrer Bezichungen, des
Zeugens und Gebirens, des Lebens und Sterbens, der Korper
und der Koérperlichkeit aus. All dies — namlich die ,,unlosba-
ren‘* sozialen Fragen — wurde allmahlich zu ,,Biologie* erklart
bzw. zur ,,Lebensgesetzlichkeit™ — wie die Nationalsozialisten
es eindeutschten. Das ,biologisch*-sozialpolitische Denken be-
zog sich auf den menschlichen Wert und auf die Losung bzw.
Endlosung® jener Fragen durch den korperlichen Eingriff.
Himmler pries 1936 das Sterilisationsgesetz in einer Rede vor
der Hitlerjugend: ,,Die deutschen Menschen . . . haben wieder
gelernt, . .. Korper zu sehen und nun nach dem Wert und Un-
wert diesen uns vom Herrgott gegebenen Leib und das uns vom
Herrgott gegebene Blut und unsere Rasse heranzuziehen. *
Rassenhygienische Bewegungen bzw. die Forderung nach ,,Un-
fruchtbarmachung geistig und sittlich Minderwertiger* gab es
etwa seit der Jahrhundertwende, im rechten wie im linken La-

Zwangssteriisation heute

Zwangssterilisation fiir Einsichtsunfihige

In Abstimmung mit den zustindigen Stellen der Linder befafdt sich
derzeit das Bonner Ministerium fir Jugend, Familie und Gesundheit
mit der Forderung nach einem Sterilisationsgesetz. Die offentliche
Diskussion wurde aufgezogen am Beispiel der geistig Behinderten,
dem schwiichsten Glied in der Hierarchie der ,,Auffilligen: Ange-
strebt wird die fir alle Beteiligten straffreie Sterilisation von minder-
jihrigen oder entmiindigten Menschen ohne deren Zustimmung. (. ..)
Wie schon 1975 vor dem Bundestag, pladiert heute medienwirksam
vor allem die Behindertenorganisation ,,Lebenshilfe** fir ein Sterili-
sationsgesetz. (...) Die ,Lebenshilfe”, die in einer Stellungnahme
zur Sterilisationsdebatte den Rat mitschwingen lifit — wenn sich
die Betroffenen striuben —, ,,solche Widerstande auf padagogischem
Wege zu beseitigen (,Geistige Behinderung® 1/1985), steht mit ihrer
Einstellung nicht alleine. Knallharte Argumente iiberlafst man aber
anderen:

,.Es sind Berechnungen vor einigen Jahren von dem Bremer Gesund-
heitssenator durchgefiihrt worden. Nach diesen Berechnungen muf
man davon ausgehen, dafi ein behinderter Mensch an zusitzlichen
Aufwendungen Kosten in der Grofienordnung von 1,5 Millionen und
mehr verursacht*, legt Humangenetiker Professor Schlooth dkono-
mische Uberlegungen dar (Radio Bremen, 22.11.1983), um appell-
artig fortzufahren: , Hier waren wir also darauf angewiesen, eine

Grofie Familien in Bangladesh sind antisozial

.Diskussionen auf der letzten Jah der UN-Familie
nungsorganisation UNFPA haben mich dazu animiert, mich in einer
Angelegenheit an sie zu wenden, der zwar von allen Seiten grofie Be-
deutung beigemessen wird, aber die meiner Ansicht nach einer Neu-
orientierung bedarf. Ich meine das Konzept der Freiwilligkeit bei
der Beteilis an Familienple s

Keine der an den entsprechenden Programmen beteiligten interna-
tionalen O isation ist Z1 Bnah iiber au hlos-
sen, obschon die meisten von ihnen die Chinesen wegen ihrer Erfol-
ge auf diesem Gebiet bewundern — Erfolge, die durch massiven di-
rekten und indirekten Zwang erreicht wurden . . . Das Konzept der
Freiwilligkeit basiert auf dem Gedanken, daf ein Paar das Recht ha-
ben sollte, selbst iiber die Zahl seiner Kinder zu entscheiden. Wenn
dies in dem einen Land als grundlegendes Menschenrecht angesehen
wird, mag die Lage in einem anderen land anders sein. Wenn Paare
in Bangladesh sich z.B. fiir eine grofe Familie entscheiden, geféihr-
den sie den Wohlstand ihrer Mitbirger und bedrohen die Existenz
der kommenden Generation von Bangladeshis. In Bangladesh eine
grofle Familie zu haben.. ist antisozial und steht dem Gemeinwohl
entgegen. Drastisches Eingreifen der Regierung ist daher 5
Im unterbevilkerten Zaire dagegen mag eine grofie Familie nicht
antisozial sein; die Familienplanung kann sich daher auf freiwillige
Maf,

langfristige Politik zu haben, also eine Politik, die Konsens bed

tiber die Parteigrenzen hinweg.*

Solche Aufrufe an den Gemeinsinn im Hinblick auf volkswirtschaft-
liche Interessen bietet die ,,Lebenshilfe* nicht. Dennoch nimmt sie
die Geburt eines Kindes von der geistig behinderten Mutter nicht
ernsthaft in ihr Kalkiil auf. Vielmehr wird der Zwangseingriff ge-
schickt als Losung angeboten: Mann nennt ihn ,,Teil eines Betreu-
ungskonzeptes'* — wohlwissend, dafs mit dieser Einordnung exakt
auf Elterningste (,Was wird aus meinem Kind, wenn ich nicht mehr
bin?) eingegangen wird. Resimierend stellt die Vereinigung fir Gei-
stigbehinderte fest: ,,Wenn der Mindel vollig einsichtsunfahig ist,
diirfte dessen Wille im Grunde iiberhaupt keine Rolle spielen.* (Gei-
stige Behinderung' 1/1985)

Aus: Udo Sierck, ,,Harmlose Tiuschungsmandver* — Zwangssterili-
sation fir Einsichtsunfihige, taz, 13.6.85,S. 9.

h beschrinken.
Es wird Zeit, dafy die Geberorganisationen von einer zu engen Inter-
pretation des Begriffs Freiwilligkeit‘ abgehen. Einige Regierungen in
Asien, die eine massive Anreiz-Abschreckungspolitik verfolgen, ver-
dienen internationale Unterstiitzung. Im Fall von Bangladesh kann
ein [nsistieren der Geberlinder auf der freiwilligen Entscheidung der
Betroffenen sogar als wider die Menschenrechte aufgefafit werden,
da es notwendige drastische Mafinahmen nur verzégert . . .
Aus einem streng vertraulichen Brief des deutschen Reprisentanten
der UNO-Entwicklungsorganisation UNDP in Bangladesh an einen
fiihrenden Vertreter der UN-Familienplanungsbehérde UNFPA, Dr.
Sadik, vom 18. Januar 1984. Inzwischen hat die Realitit die Wiin-
sche des Herrn Holzhauser eingeholt.
Aus: taz, 8.7.85, S. 3 (Tagesthema: Bevélkerungspolitik durch
Zwangssterilisation)

ger, in Deutschland wie in anderen Lindern. Fiir die rassen-
hygienische Tradition gilt das gleiche wie fiir den antijiidischen
Rassismus: Sie waren nicht auf die nationalsozialistische Partei
beschrinkt, aber der Nationalsozialismus wurde ihr Vollstrek-
ker, legte ihre inneren Verbindungen offen und realisierte sie in
einem bis dahin ungekanntem Ausmaf durch Eingriffe in Leib
und Leben der ,Minderwertigen*. Er gab ihnen die Form und
die Macht eines nationalstaatlich institutionalisierten Rassis-
mus.

,,Ungleicher Wert, ungleiche Rechte** formulierte 1930 ein
Vertreter des hygienischen Rassismus dessen politisches Pro-
gramm. Diese klassische rassistische Forderung wurde von den
Nationalsozialisten in der |lebensgesetzlichen* Rechtspre-
chung konsequent institutionalisiert. Ein zweites Prinzip, nim-
lich der korperliche Eingriff, a8t sich in der Definition des
Juristen Roland Freisler zusammenfassen: ,,Das Recht bedarf
des Schwertes . . . Es gibt nur ein Recht: das Lebensrecht des-
sen, was lebenswiirdig ist.*

In Gesundheitsimtern und in den rund 220 Sterilisationsge-
richten richteten Juristen zusammen mit Medizinern, Psychia-
tern und Anthropologen. Das irztliche Selbstverstindnis war
im allgemeinen ohnehin von der Identifikation mit dem Staat
und von der Macht iiber die Patienten geprigt. Nun wurden die
Arzte auch Richter, ihr Urteil wurde rechtsverbindlich.

Mit dem Sterilisationsgesetz wurden erstmals Rechtsungleich-
heit und korperlicher Zwangseingriff zu ,,Recht*: Fiir ,,Wert-
volle* galt Sterilisationsverbot, fiir ,,Minderwertige** Sterilisa-

tionszwang. Jedes Sterilisationsgesetz ist rassistisch, das Sterili-
sationsgebot, -verbot, -erlaubnis oder zwang an Unterschiede
von ,,Erbe bzw. ,,Abstammung® bindet — und also nicht an
den Willen der Betroffenen.

Sterilisationspolitik und Mordpolitik

Das Unrecht der Sterilisationspolitik wird gewdhnlich als bloBe
. Vorstufe™ zum Unrecht der Mordpolitik (speziell der Eutha-
nasie-Aktion ab 1939) verstanden. Aber zum ersten war Sterili-
sationspolitik ein Unrecht eigener Art, das zu erweisen es kei-
ner damit zusammenhingenden Mordpolitik bedarf. Zum an-
deren war die Sterilisationspolitik in jeder ihrer Phasen auch
selbst schon eine Phase der Mordpolitik. Keiner der rassen-
hygienischen Klassiker der 20er und 30er Jahre versiumte, auf
die zur Totung fihrende ,,Logik* der Zwangssterilisation hin-
zuweisen. Distanzierten sie sich trotzdem von der Mordpolitik,
so taten sie es mit der Begriindung, die Sterilisation mache
Mord ,,iiberfliissig, und sie sei ,,humaner* als Mord, ,,scho-
nend und liebevoll“. Die tausendfachen Klagen aller Rassen-
hygieniker dariiber, daf in , Kulturstaaten® die ,,Vernichtungs-
arbeit* der ,,Natur* blockiert werde — namlich durch ,,Huma-
nitatsduselei*, christliche Caritas, Marxismus und vor allem
durch ,,weibliche Instinkte‘ und ,,Miitterlichkeit — und daf
deshalb sterilisiert werden miisse, bezeichnen die der Sterilisa-
tionslogik immer schon immanente Mordlogik. Das Sterilisa-
tionsgesetz wurde von seinen Autoren definiert als ,,Primat des

Staates auf dem Gebiete des Lebens®, und dies hief immer
auch schon Primat auf dem Gebiet des Todes.

Verschiedene Gruppen von Sterilisationsopfern wurden aber
auch unmittelbar Opfer der Mordpolitik. Von all jenen, die
nach ihrer Sterilisation in eine psychiatrische Anstalt kamen,
und jenen die ,freiwillig" die Anstalt der Sterilisation vor-
zogen, fiel ein betrichtlicher Teil nach 1939 dem Morden in
den Anstalten zum Opfer. Juden waren seit 1933 zwar durch
Sondergesetze von der ,,Volksgemeinschaft* ausgeschlossen,
doch nicht vom Sterilisationsgesetz. Erst 1942 wurde beschlos-
sen: ,,Antrage auf Unfruchtbarmachung von Juden sind nicht
mehr zu stellen.** Fiir sie war, wie fiir die ,,freiwilligen‘* An-
staltsinsassen, die Befreiung von der Sterilisation eine Vorstufe
zur Ermordnung.

Nicht selten ist in den Akten zu lesen: , Lieber tot als sterili-
siert.” Fir zahllose Menschen war der Unterschied zwischen
Sterilisation und Tod relativ, sie reagierten mit Depression,
seelischem Trauma, Verschlimmerung ihres Leidens und Selbst-
mordversuchen. Selbstmorde sind vor allem von Frauen iiber-
liefert, und nur in oberflichlichem Sinn waren es ,,Selbst*-
Morde. Tatsichlich waren es Morde.

Sterilisationspolitik als Frauenpolitik

Die groite Gruppe, fiir die das planmiBige Sterilisieren gleich-
zeitig ein planmiBiges Morden bedeutete, bestand aus Frauen.
Fiir sie bedeutete der Eingriff, anders als fiir Mdnner, eine gra-
vierende Operation und einen gewaltsamen Eingriff nicht nur
in den Korper, sondern auch in weibliches Leben. Thm fielen
schitzungsweise 5000—6000 Frauen zum Opfer, auferdem
etwa 600 Manner. Eine groffe Zahl dieser Frauen starb, wie
zahlreiche zeitgenossische Berichte dokumentieren, weil sie
sich bis hin auf den Operationstisch gegen den Sterilisations-
zwang wehrten und sich auch nach der Operation gegen das
Geschehene auflehnten. Der erste wissenschaftlich geplante
und wissenschaftlich durchgefiihrte rassistische Massenmord
des Nationalsozialismus fand hauptsichlich an Frauen statt.
Frauenpolitik war die Sterilisationspolitik aber nicht nur in
bezug auf die Sterilisationstoten, sondern letztlich in bezug
auf alle Frauen. Es sei nur an die gingige, aber unhaltbare Mei-
nung erinnert, dal im Nationalsozialismus alle Frauen mog-
lichst viele Kinder haben sollten. Aber der nationalsozialisti-
sche Rassismus bezog sich, wie aller Rassismus, nicht nur auf
Minner. Die rassistische Verweigerung des Rechts, ungestraft
»anders* zu sein, war iiberdies von besonderer Bedeutung fiir
Frauen, denen als das ,,andere‘ Geschlecht ohnehin verwehrt
wird, ungestraft ,,anders* zu sein als Ménner.

Zum geburtenpolitischen Rassismus ist an erster Stelle die ras-
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senhygienische Abtreibung seit 1935 zu nennen;sie traf schit-
zungsweise 30 000 schwangere Frauen. Dies wird gewohnlich
als Vorstufe zur Mordpolitik verstanden, als ,,Mord** am ,.kei-
menden‘* Leben. Aber zum ersten war hier, im Gegensatz zur
Sterilisation, zumindest offiziell die ,,Zustimmung® der Betrof-
fenen erforderlich. Zweitens war freiwillige Abtreibung, jeden-
falls bis zum 4. Monat, schon immer eine Methode individuel-
ler Geburtenkontrolle. Sie ist nicht Mord, schwangere Abtrei-
bende sind keine Morderinnen. Keine demokratische Regie-
rung — auch nicht die katholische Kirche — hat je ihre Bestra-
fung als Morderinnen verlangt oder beschlossen: Dies blieb
dem Nationalsozialismus im Jahr 1943 vorbehalten.

Fiir die Opfer war die rassenhygienische Abtreibung eine Vor-
stufe des Mordes in anderem Sinn. Sie war verbunden mit
Zwangssterilisation, haufig wurde die ,,Zustimmung* nicht
eingeholt und ohne Wissen und gegen den Willen der Schwan-
geren abgetrieben, aus rassehygienischen Griinden konnte bis
zum 6. Monat abgetrieben werden, und schliefflich galt der
Wille ,,minderwertiger* Schwangerer juristisch als ,,wertlos®,
genauer: als ,,ein zur zwangsweisen Durchfiihrung geeigneter
Titel”. Vorstufe der Mordpolitik war die rassenhygienische
Abtreibungspolitik also nicht dadurch, dafs sie dem ,,keimen-
den‘“ Leben, sondern dadurch, daf sie dem gebédrenden, gebir-
fahigen und lebensfahigen Leben ,,Wert*, Schutz und eigenen
Willen absprach.

Die Sterilisation und ihre Folgen bedeutete anderes fiir Frauen
als fir Manner. Das zeigt sich beispielsweise an folgendem.
Zehntausende von Frauen, die, wie eine von ihnen schrieb,
,von Minnern nichts wissen® wollten bzw. keinen Ge-
schlechtsverkehr hatten, wurden deshalb sterilisiert, weil man
— so die zeitgendssische Justiz — mit Vergewaltigung rechnen
miisse. Deshalb hielt der Gesetzeskommentar fest, daf} ,,eine
unterschiedliche Beurteilung der Fortpflanzungsgefahr bei
Minnern und Frauen notig™ sei, und regelmifiig hief es in
den Sterilisationsurteilen: ,,Bei weiblichen Erbkranken ist
mit Mibrauch gegen ihren Willen zu rechnen.“ Dieser Grund-
satz wurde 1936 auch regierungsamtlich fixiert. Die sterilisa-
tionspolitische Privention war auch eine Privention gegeniiber
den schwangerschaftsformigen Folgen sexueller Gewalt; diese
aber galt als ,,natiirlicher* Bestandteil der angestrebten ,hei-
len‘ Gesellschaft. Tatsichlich zeigt eine Reihe von Berichten,
daf gerade sterilisierte Frauen Objekte sexuellen MifSbrauchs
wurden, vor allem auf dem Land, wo sich die Sterilisation
schnell herumsprach — und keineswegs durch Minner, die als
,,minderwertig* galten.

Die Sterilisationsdiagnostik war nicht eine genetische Diagno-
stik, denn vor den Amtsirzten und Sterilisationsrichtern stan-
den nicht ,,Genotypen*‘, sondern ausschlieBlich ,,Phinotypen®,
leibhafte Menschen, und deshalb wurde in den Sterilisations-
prozessen genetische Vererbung nicht bewiesen, sondern vor-
ausgesetzt. Die Sterilisationsdiagnostik war eine Sozialdiagno-
stik. Dies zeigt sich, deutlicher als an vielen anderen ihrer
Merkmale, daran, dafl sie eine Geschlechterdiagnostik war,
und zwar in einem doppelten Sinn: Fiir die ,,Minderwertig-
keit* von Frauen und Minnern galten unterschiedliche Krite-
rien, und zur Erkennung von weiblicher — nur selten von
minnlicher — , Minderwertigkeit* wurde das Sexualverhalten
diagnostiziert. Bei Frauen standen Sexualverhalten, Haus-
arbeit, Kindererziehung (auch bei kinderlosen Frauen), Er-
werbsarbeit im Vordergrund, bei Midnnern Erwerbsarbeit bzw.
,sozialer Aufstieg®. Nur Frauen wurde z.B. im ,,Intelligenz*‘-
Test die Frage gestellt: ,,Ein Stick Kuchen wird unter vier
Kinder gleichmagig verteilt, was erhdlt jedes?** Grofiziigig fall-
ten manche ihr ,eigenes* Sterilisationsurteil: ,,So einen hal-
ben.*
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Das Beispiel von Margarete F., polnisch-jiidisches Dienstmid-
chen in einem Berliner jiidischen Krankenhaus, zeigt die Ver-
schrinkung von ethnischer, psychiatrischer und geschlechts-
bestimmter Diagnostizierung von ,,Minderwertigkeit*. Im Jah-
re 1939 stand sie wegen ,,Schwachsinn‘‘ vor dem Sterilisations-
gericht und wurde von Frau Dr. Ilse ,,Sara* A. energisch ver-
teidigt. (,,Sara® mufiten sich seit 1938 alle deutschen Frauen
nennen, die der Nationalsozialismus als Jidinnen definierte,
Minner hingegen ,,Israel*‘.) — Im Antrag betonte der Amtsarzt,
Margarete arbeite ,,nur mechanisch‘“ und sei ,,unféhig zu selb-
standiger Arbeit — dies war das zentrale Kriterium zur Dia-
gnostizierung von ,,Schwachsinn*‘.

Ilse ,,Sara‘“ wies darauf hin, dafl Margarete ihren Lebensunter-
halt mit 30—40 Mark pro Monat selbst verdiene und ,,dafs die
meisten Menschen ihr ganzes Leben lang hauptsichlich mecha-
nische Arbeit verrichten.‘ Dies galt auch fur die Richter, als sie
die Sterilisation beschlossen, und fiir das Zusatzgutachten des
Chefs der ,,Erbpathologischen Abteilung* der Charité, der auf-
grund von unbeantwortet gebliebenen Fragen nach dem ,,bio-
logischen Sinn von Bliiten* und den Hauptstidten Westeuropas
die Dringlichkeit der Sterilisation bescheinigte. In der Begriin-
dung vermerkte das Gericht, was schon der amtsérztliche An-
trag festgehalten hatte: Sie verwechsle ,,mir*“ und ,,mich* (was
in Berlin ofters vorkommt), nenne als ihr Geburtsjahr ,,15%
statt ,,1915 und spreche galizischen Dialekt. Als Jidin war sie
an ihrer Sprache zu erkennen, als ,,Schwachsinnige* hatte sie
nur mechanische Arbeit zu bieten, als Frau versagte sie in der
Hausarbeit, jedenfalls nach Meinung der Herren. Der Sterilisa-
tionsrassismus traf die ,,Minderwertigen** aller Rassen und bei-
der Geschlechter, und fiir Frauen ethnischer Minderheiten be-
deutete er dreifache Diskriminierung. Der ,,Primat des Staates
auf dem Gebiet des Lebens‘* war nicht nur Rassismus, sondern
auch Sexismus. O

Literatur:

Eine ausfiihrlichere Version dieses Aufsatzes ist unter dem Titel ,,Sterili-
sationspolitik im Nationalsozialismus: Die Planung einer heilen Gesell-
schaft durch Priavention** erschienen in:

Klaus Dorner (Hg.), ,,Fortschritte der Psychiatrie im Umgang mit Men-
schen — Wert und Verwertung des Menschen im 20. Jahrhundert®,
Psychiatrie-Verlag, Rehburg-Loccum 1985, S. 88—104.

Eine ausfiihrlichere Darstellung und Dokumentation erscheint dem-

nichst unter dem Titel: ,,Zwangssterilisation im Nationalsozialismus:

Untersuchungen zur Rassenpolitik und Frauenpolitik® im Westdeut-

schen Verlag, Opladen.




	"Heilung" des Volkskörpers : Sterilisationspolitik in Nationalsozialismus

